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Informationen zur Versetzung     
in den Ruhestand 

Neuregelungen ab 1. Januar 2015 (Stand 2021) 

Allgemeine Voraussetzungen für den Eintritt 
in den Ruhestand  

(Saarländisches Beamtengesetz (SBG) §§ 43 – 54 und 
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) §§ 25 – 32) 

Die Ruhestandsversetzung des Beamten erfolgt 
nach dem Saarländischen Beamtengesetz (SBG) 
zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 1841 vom 12. 
November 2014 und zwar grundsätzlich erst nach 
Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Le-
benszeit. 
Der Eintritt in den Ruhestand setzt nach § 43 Abs. 
5 SBG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes (Gesetz vom 14. Mai 2008 – 
Amtsblatt S.1062) voraus, dass der Beamte min-
destens eine Dienstzeit von 5 Jahren (Beamten-
versorgungsgesetz § 4) abgeleistet hat. Diese 
Wartezeit gilt nicht, wenn der Beamte wegen ei-
nes Dienstunfalls oder infolge einer Krankheit, die 
er sich ohne grobes Verschulden bei der Ausübung 
des Dienstes oder aus Veranlassung des Dienstes 
zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist. In die 
fünfjährige Wartezeit einzurechnen sind auch 
Grundwehrdienst, Zivildienst, berufsmäßiger 
Wehrdienst (Soldat auf Zeit), Vorbereitungsdienst 
im Beamtenverhältnis auf Widerruf (Lehramtsan-
wärter und Referendare) sowie in bestimmten ge-
regelten Fällen auch die dem Beamtenverhältnis 
ohne zeitliche Unterbrechung unmittelbar voraus-
gegangenen Zeiten als Beamter im Angestellten-
verhältnis im öffentlichen Dienst (§ 10 BeamtVG).  

Sind die Voraussetzungen des § 4 Abs.1. des Be-
amtVG nicht erfüllt, so endet das Beamtenverhält-
nis statt durch Eintritt in den Ruhestand durch 
Entlassung. In diesem Fall kann (ohne Rechtsan-
spruch) ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 BeamtVG 

gewährt werden. Anspruch auf Ruhegehalt ent-
steht mit dem Beginn des Ruhestandes. Das Ru-
hegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehalts-
fähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltsfähigen 
Dienstzeit berechnet. Nachfolgende Ausführungen 
gelten nicht für Beamtinnen und Beamte mit be-
sonderen Altersgrenzen (Polizeivollzugsdienst, 
Feuerwehr und Justizvollzugsdienst). 

Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze 

(§ 43 SBG) 

Beamte auf Lebenszeit treten mit dem Ende des 
Monats in den Ruhestand, in dem sie die Alters-
grenze erreichen. 
Flankiert von Übergangsregelungen wird die Re-
gelaltersgrenze von 65 Jahren für Beamtinnen und 
Beamte beginnend mit dem Jahrgang 1950 bis 
Jahrgang 1963 stufenweise bis zum Jahr 2029 auf 
das 67. Lebensjahr angehoben. Für alle ab dem 
Jahrgang 1964 gilt ab 2029 die Regelaltersgrenze 
von 67 Jahren. 

Geburtsjahr 

Geburtsmonat 

Anhebung 

um Monate 

 Altersgrenze 

Jahre +  Monate 

1950   

Januar - Juni 2 65 + 2 

Juli - Dezember 4 65 + 4 

1951 5 65 + 5 

1952 6 65 + 6 

1953 7 65 + 7 

1954 8 65 + 8 

1955 9 65 + 9 

1956 10 65 + 10 

1957 11 65 + 11 

1958 12 66 

1959  14 66 + 2 

1960 16 66 + 4 

1961 18 66 + 6 

1962 20 66 + 8 

1963 22 66 + 10 

Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten kann 
der Eintritt in den Ruhestand bis zu drei Jahren 
(bis zum 70. Lebensjahr) hinausgeschoben wer-
den, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Der 
Antrag soll spätestens sechs Monate vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand gestellt werden.  
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Sondersituation im Lehrerbereich: 
Lehrerinnen und Lehrer einer öffentlichen Schule 
treten mit dem Ende des Monats in den Ruhe-
stand, in dem das Schulhalbjahr endet, in dem sie 
die Altersgrenze erreichen. Für alle Lehrerinnen 
und Lehrer, die von Februar 1950 bis Dezember 
1963 geboren sind, gilt die vorstehende Tabelle 
mit der halbjährlichen Stichtagsregelung zum 
Ende des Schulhalbjahres.  

Auf Antrag kann die Lehrerin bzw. der Lehrer mit 
Abschlägen (0,3 v.H. je Monat) nach dem Errei-
chen der Altersgrenze zum Schulhalbjahr bzw. 
zum Schuljahresende in den Ruhestand treten. 
Die bisherige Kann-Vorschrift wurde um eine Soll-
Vorschrift ergänzt. 

Ruhestand auf Antrag (§ 44 SBG)           

Übergangsregelungen (§ 69f BeamtVG) 

Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können 
auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt wer-
den, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Bei der Neugestaltung der Versorgungsab-
schläge wurden im Wesentlichen die Regelungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung im saarlän-
dischen Versorgungsrecht nachgezeichnet. Unter 
Beibehaltung der bisherigen Antragsaltersgrenze 
von 63 Jahren steigt systemkonform infolge der 
Anhebung der Regelaltersgrenze der maximale 
Versorgungsabschlag auf 14,4 v.H. (BeamtVG ÜL 
Saarland § 14 Abs. 3). 

Für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte 
mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
50 % im Sinne  § 2 Abs. 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB) verbleibt es trotz einer 
Anhebung der Altersgrenze von 60 auf 62 Jahren 
entsprechend der Anhebung der Regelalters-
grenze bei einem maximalen Versorgungsab-
schlag von 10,8 v.H. (3 x 3,6 v.H.). Abschlags-
freier Eintritt in den Ruhestand ab 65. Lebensjahr. 
Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, die 
vor dem 1. Januar 1955 geboren sind, können auf 
Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn 
sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für 
Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, die 
nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind, wird 
die Altersgrenze wie folgt angehoben (SBG § 44 
(3)):  

Geburtsjahr 
Geburtsmonat 

Anhebung 
um Monate 

 Altersgrenze 
Jahre +  Monate 

1955   

Januar  1 60 + 1 

Februar 2 60 + 2 

März 3 60 + 3 

April 4 60 + 4 

April 4 60 + 4 

Mai 5 60 + 5 

Juni  6 60 + 6 

Juli  7 60 + 7 

August 8 60 + 8 

Sept. - Dezember  9 60 + 9 

1956  10 60 + 10 

1957 11 60 + 11 

1958 12 61 

1959 14 61 + 2 

1960 16 61 + 4 

1961 18 61 + 6 

1962 20 61 + 8 

1963 22 61 + 10 

Übergangsregelungen für schwerbehinderte Be-
amtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 
1955 geboren sind, gilt die abschlagsfreie Alters-
grenze von 63 Jahren. Für nach dem 31. Dezem-
ber 1954 und vor dem 1. Januar 1964 Geborene 
gilt als abschlagsfreie Altersgrenze folgendes Le-
bensalter (BeamtVG § 69f (1)):   

Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr 

Lebensalter  
Monat 

31. Januar 1955 63 1 

28. Februar 1955 63 2 

31. März 1955 63 3 

30. April 1955 63 4 

31. Mai 1955 63 5 

30. Juni 1955 63 6 

31. Juli 1955 63 7 

31. August 1955 63 8 

31. Dezember 1955 63 9 

31. Dezember 1956 63 10 

31. Dezember 1957 63 11 

31. Dezember 1958 64 0 

31. Dezember 1959 64 2 

31. Dezember 1960 64 4 

31. Dezember 1961 64 6 

31. Dezember 1962 64 8 

31. Dezember 1963 64 10 

Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähig-
keit (§§ 45 ff. und Übergangsregelungen § 69f Be-

amtVG) 

Für Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienst-
unfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall be-
ruht, in den Ruhestand versetzt werden, wird die 
Grenze für den abschlagsfreien Eintritt in den Ru-
hestand von 63 auf 65 Jahre angehoben; max. Ab-
schlag 10,8 v.H. 



3 

 

Keine Abschläge 
• 65. Lebensjahr vollendet und mindestens 45 

ruhegehaltsfähige Dienstjahre*.   

• 63. Lebensjahr vollendet, dienstunfähig und 
mindestens 40 ruhegehaltsfähige Dienst-
jahre*. Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1. Januar 2024 wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt werden, können bereits bei 
mindestens 35 ruhegehaltsfähigen Dienstjah-
ren* abschlagsfrei in den Ruhestand treten. 

* (Zeiten §§ 6, 8-10 BeamtVG) 

Dabei werden Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Zeiten 
in vollem Umfang berücksichtigt (§ 14 (3) Be-
amtVG). 

Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Ja-
nuar 2024 wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand ver-
setzt werden, gilt als abschlagsfreie Altersgrenze 
folgendes Lebensalter (§ 69f (3) BeamtVG):  

Zeitpunkt der Ver-
setzung in den Ru-

hestand vor dem 

Lebensalter 
Jahr 

Lebensalter  
Monat 

1. Januar 2015 63 0 

1. Februar 2015 63 1 

1. März 2015 63 2 

1. April 2015 63 3 

1. Mai 2015 63 4 

1. Juni 2015 63 5 

1. Juli 2015 63 6 

1. August 2015 63 7 

1. September 2015 63 8 

1. Januar 2016 63 9 

1. Januar 2017 63 10 

1. Januar 2018 63 11 

1. Januar 2019 64 0 

1. Januar 2020 64 2 

1. Januar 2021 64 4 

1. Januar 2022 64 6 

1. Januar 2023 64 8 

1. Januar 2024 64 10 

 
Nach § 47 SBG beginnt der Ruhestand (bei Dienst-
unfähigkeit) mit dem Ende des Monats, in dem der 
Beamtin oder dem Beamten die Versetzung in den 
Ruhestand (durch Ruhestandsverfügung) mitge-
teilt wird. 

Als dienstunfähig kann der Beamte angesehen 
werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb ei-
nes Zeitraumes von sechs Monaten mehr als 3 Mo-
nate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht 
besteht, dass er innerhalb weiterer sechs Monate 

wieder voll dienstfähig wird. Eine amtsärztliche 
Untersuchung wird in der Regel durchgeführt (§ 
45 SBG). 

Kommt die Beamtin bzw. der Beamte trotz wie-
derholter schriftlicher Weisung ohne hinreichen-
den Grund der Verpflichtung, sich nach Weisung 
des Dienstvorgesetzten ärztlich untersuchen (SBG 
§ 50) zu lassen, nicht nach, so kann sie/er so be-
handelt werden, als ob eine Dienstunfähigkeit vor-
läge (SBG § 45 Abs. 4). 

Besonderheit gem. § 45 Abs. 3 SBG:   Vor der Ver-
setzung des Beamten in den Ruhestand ist zu prü-
fen, ob eine andere Verwendung (§ 26 Beamten-
statusgesetz Absätze 2 und 3) möglich ist oder die 
Voraussetzung für die begrenzte Dienstfähigkeit 
(§ 27 Beamtenstatusgesetz) vorliegen. 

Begrenzte Dienstfähigkeit                        
(SBG § 48 i.V.m. § 27 BeamtStG)  

Von der Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn 
die Beamtin/der Beamte unter Beibehaltung des 
übertragenen Amtes die Dienstpflichten noch 
während mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähig-
keit). Die Arbeitszeit ist entsprechend der be-
grenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit Zu-
stimmung der Beamtin/des Beamten ist auch eine 
Verwendung in einer nicht dem Amt entsprechen-
den Tätigkeit möglich. 

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit           
§ 72a Bundesbesoldungsgesetz-ÜL Saarland  

Bei begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamten-
statusgesetzes) erhält der Beamte Dienstbezüge 
entsprechend § 6 Absatz 1 Besoldungsgesetz. Be-
grenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich zu den 
Dienstbezügen einen nicht ruhegehaltfähigen Zu-
schlag. Der Zuschlag beträgt 50 vom Hundert des 
Unterschiedsbetrages zwischen den gekürzten 
Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die bei ei-
ner Vollzeitbeschäftigung zustünden.  

Wird die Arbeitszeit auf Grund einer Teilzeitbe-
schäftigung zusätzlich reduziert, verringert sich 
der Zuschlag entsprechend dem Verhältnis zwi-
schen der wegen begrenzter Dienstfähigkeit ver-
ringerten Arbeitszeit und der insgesamt reduzier-
ten Arbeitszeit. 
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Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit – 
Reaktivierung (§ 49 SBG i.V.m. § 29 BeamtStG) 

Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, 
haben die Pflicht, sich geeigneten und zumutba-
ren Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer 
Dienstfähigkeit zu unterziehen. Die oberste 
Dienstbehörde soll in regelmäßigen Abständen 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Dienst-
unfähigkeit überprüfen, es sei denn, nach den 
Umständen des Einzelfalls kommt eine regelmä-
ßige Überpfügung nicht in Betracht.  
Beantragt die Ruhestandsbeamtin oder der  Ruhe-
standsbeamte nach Wiederherstellung der Dienst-
fähigkeit - Feststellung erfolgt durch amtsärztliche 
Untersuchung - und vor Ablauf von zehn Jahren 
seit dem Eintritt in den Ruhestand eine Reaktivie-
rung, so ist diesem Antrag zu entsprechen, soweit 
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenste-
hen. 

Ruhestandsversetzung eines Beamten       
auf Probe (§ 46 SBG i.V.m. § 28 BeamtStG) 

Beamtinnen und Beamte auf Probe sind in den Ru-
hestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit, 
Verwundung oder sonstiger Beschädigung ohne 
grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus 
Veranlassung ihres Dienstes dienstunfähig gewor-
den sind. 
Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe kön-
nen in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie 
aus anderen Gründen dienstunfähig geworden 
sind. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen.  

Beginn des Ruhestandes                             
(§ 47 SBG und § 30 BeamtStG) 

Soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
beginnt der Ruhestand mit dem Ende des Monats, 
in dem die Versetzung in den Ruhestand der Be-
amtin oder dem Beamten mitgeteilt wird.  

Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Beamten 
schriftlich mitzuteilen; sie kann bis zum Beginn 
des Ruhestandes zurückgenommen  werden. 

 

 

Anspruch auf Ruhegehalt                         
Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge 

Die Ruhestandsbeamtin bzw. der Ruhestandsbe-
amte erhält auf Lebenszeit Ruhegehalt nach den 
Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes 
(BeamtVG). Der Grundsatz der amtsangemesse-
nen Versorgung aus dem letzten Amt wird aber 
dadurch eingeschränkt, dass der Beamte diese 
Dienstbezüge mindestens zwei Jahre erhalten ha-
ben muss (BeamtVG § 5 Abs. 3 u. 4). Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin bzw. der Beamte vor Ab-
lauf der Zweijahresfrist infolge von Krankheit, Ver-
wundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich 
ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, in den 
Ruhestand getreten ist.  
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